Rundverfiigung Nr. 40/2005 vom 21.03.2005
Pauschalierte Leistungen fur Wohnungserstausstattung
einschlieBlich Hausrat
geman § 31 Abs. 1 Sozialgesetzbuch Zwolftes Buch (SGB XiII)

Zur Sicherstellung einer sozial ausgewogenen Bedarfsdeckung fiir eine Wohnungs-
erstausstattung und Hausrat im Sinne von § 31 Abs. 1 Nr. 1 SGB XIl werden unter Anwendung
des pflichtgemaBen Ermessens und Bericksichtigung der individuellen Bedurfnisse der
Leistungsberechtigten pauschalierte Leistungen gewahrt.

Far die Bemessung der Pauschalen wurde eine Liste Uber die durchschnittlich bendtigten
Wohnungseinrichtungs- und Hausratsgegenstédnde angefertigt, und zwar auf Grundlage der
bisher im Rahmen des Bundessozialhilfegesetzes (BSHG) gewahrten einmaligen Beihilfen.

Des Weiteren wurden Preisermittlungen auf Grundlage der Héhe der bisherigen einmaligen
Beihilfen im Rahmen des BSHG , des tatsachlichen Angebotes beim Internationalen Bundes,
der Fa. IKEA, Fa. Mohr, Fa. Jawoll, Baumarkten und Angeboten in der Markt-Zeitung sowie LN
durchgefiihrt und es wurde berlcksichtigt, dass viele Wohnungs- und Hausratsgegenstande
kostengunstig bis kostenlos bei Haushaltsauflésungen erworben werden kdnnen.

Auf der Basis dieser Ermittlungen werden die Pauschalen fir eine Wohnungserstausstattung
einschlieBlich Hausrat wie folgt festgesetzt:

1. fir einen 1-Personenhaushalt (ohne Spile, Waschmaschine, Herd) 1.155,00 €

2. fir einen Haushalt mit einem Erwachsenen und einem Kind

(ohne Spiile, Herd, mit Waschmaschine) 1.818,00 €
3. fir einen Haushalt mit zwei Erwachsenen (ohne Spile und Herd) 1.683,00 €
4. fur einen Haushalt mit zwei Erwachsenen und einem Kind 2.064,00 €
Die Pauschale zu 2 und 4 erhoéht sich pro weiteres Kind um jeweils 346,00 €
Die Pauschale zu 3 und 4 erhoht sich pro weiterem Erwachsenen um jeweils 349,00 €

Mit der Pauschale wird der Gesamtbedarf an Wohnungseinrichtungs- sowie Hausratgrundaus-
stattungsgegenstanden abgedeck.

Bei nachgewiesenem individuellem Bedarf an einem Herd oder einer Spiile k6nnen
hierfiir entsprechende Betrdage zusétzlich bewilligt werden.

Die unter 2 bis 4 genannten Pauschalen sind um einen Betrag von 310,00 € (Waschmaschine),
zu kiirzen sofern nachgewiesen werden kann, dass sich im Haus eine Waschméglichkeit
befindet.

Ratzeburg, den 21.03.2005
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ARGE

Kreis Herzogtum Lauenburg

Herrn Olaf Berling

Schmilauer Str. 66

23879 Mélin

Einmalige Bedarfe gemaR § 31 Abs. 1 Nr.2 SGB XIi
hier: Schwangerschaftsbekleidung

Gemal § 31 Abs. 1 Nr. 2 SGB X1l werden Leistungen fur Erstausstattungen u.a. fur Bekleidung
bei Schwangerschaft gesondert erbracht. :

Bei der Pauschalierung der Beihilfe zur Anschaffung von Schwangerschaftsbekleidung sind die
Empfehlungen des Deutschen Verein fur &ffentliche und private Flrsorge zugrunde zu legen
(Kleinere Schriften, Heft 60, Seite 29) .

Mithin ist fur Schwangerschaftsbekleidung einschlieRlich der fiir die Geburt erforderlichen Be-
kleidung wie. z.B. ein Stillbistenhalter, ein pauschalierter Sonderbedarf in Héhe von insgesamt
137,00 € zu gewahren.

Die Zahlung sollte ab dem 4. Schwangerschaftsmonat erfoigen.

Im Auftrag

Sitz: Barlachstr. 2, 23909 Ratzeburg Besucher-Parkgarage: Zufahrt iber Barlachstrale Konten der Kreiskasse:

Telefonzentrale: (04541) 888-0 Sprechzeiten: Kreissparkasse Ratzeburg Kto-Nr. 110 000
Telefax: (04541) 888-306 Montag bis Freitag: 08.00 bis 12.00 Uhr (BLZ 230 527 50)
" E- Mail: info@kreis-rz.de Montag bis Donnerstag: 14.00 bis 16.00 Uhr Postbank Hamburg Kto-Nr. 96 76-201

Internet: www.kreis-rz.de und nach Vereinbarung (BLZ 200 100 20)




	Die Pauschale zu 2 und 4 erhöht sich pro weiteres Kind um jeweils    346,00 €
	Die Pauschale zu 3 und 4 erhöht sich pro weiterem Erwachsenen um jeweils  349,00 €

